Übungsaufgabe 1

Unternehmer Proldi GmbH aus Köln (Deutschland) verkauft:

1. Maschine an belgischen Unternehmer (ID-Nr.: BE 123 456 789) aus Brüssel. Die belgische Lieferschwelle wird nicht überschritten. (Achtung: Aussage zur belgischen Lieferschwelle gilt hier für alle Textziffern!)
2. Kran an belgischen Kleinunternehmer ohne ID-Nr. aus Gent.

3. Bohrmaschine an spanische Privatperson aus Madrid. Die spanische Lieferschwelle wird nicht überschritten.

4. Rasenmäher an italienische Privatperson aus Rom. Die italienische Lieferschwelle wird überschritten.

5. 7 Flaschen Weinbrand an dänische Privatperson aus Kopenhagen. Die dänische Lieferschwelle wird nicht überschritten.

6. 3 Stangen Zigaretten an schwedischen Kleinunternehmer aus Stockholm. Die schwedische Lieferschwelle wird überschritten.

Beurteilen Sie die Steuerbarkeit der einzelnen Sachverhalte für die Proldi GmbH.
Annahme: Verkäufer bewegt Ware zum Käufer!

Lösung:

zu Textziffer 1.: 

· Verkauf Maschine

· Lieferung § 3 (1) UStG
· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) 
· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG
· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson – nicht erfüllt

· § 3c (2) Nr. 2 – sog. Exoten – nicht erfüllt, da USt-ID-Nr. vorhanden
· somit kommt §3c nicht in Betracht
· §3 (6) UStG erfüllt?

·  warenbewegte Lieferung
· Ort, wo Warenlieferung beginnt – somit ist der Umsatz steuerbar nach § 1(1) Nr. 1 UStG!

zu Textziffer 2.:

· Verkauf Kran

· Lieferung § 3 (1)

· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) 

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG
· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson – nicht erfüllt

· § 3c (2) Nr. 2 – sog. Exoten, Erwerbsschwelle ist nicht überschritten; keine USt-ID-Nr.
· belgische ist Lieferschwelle überschritten (vgl. 1). - § 3c UStG erfüllt – Ort, wo Warenbewegung endet = nicht steuerbar
zu Textziffer 3.:
· Verkauf Bohrmaschine

· Lieferung § 3 (1) UStG
· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) 

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG
· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson
· aber spanische Lieferschwelle nicht überschritten, somit §3c UStG nicht erfüllt

· §3 (6) UStG erfüllt, somit Ort, wo Warenbewegung beginnt (Köln) = steuerbar §1 (1) Nr. 1 UStG
zu Textziffer 4.:

· Verkauf Rasenmäher

· Lieferung § 3 (1)UStG
· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG

· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson
· italienische Lieferschwelle ist überschritten

· §3 c UStG erfüllt, somit Ort, wo Warenbewegung endet = nicht steuerbar

zu Textziffer5:

· Verkauf Weinbrand

· Lieferung § 3 (1) UStG
· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG

· Weinbrand = Verbrauch von steuerpflichtiger Ware gem. §1a (5) UStG.
· §3c (5) = § 3c (2) Nr. 2 (Exoten) und §3c (3) (Lieferschwelle) gelten nicht
· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson
· Lieferschwelle wird nicht überschritten, aber gem. § 3c (5) UStG gilt §3c (3) UStG nicht

· §3c UStG erfüllt, somit Ort, wo Warenbewegung endet = nicht steuerbar

zu Textziffer 6.:
· Verkauf Zigaretten

· Lieferung § 3 (1) UStG

· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG

· Zigaretten = Verbrauch von steuerpflichtiger Ware gem. §1a (5) UStG.

· §3c (5) = § 3c (2) Nr. 2 (Exoten) und §3c (3) (Lieferschwelle) gelten nicht

· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson – nicht erfüllt

· § 3c (2) Nr. 2 – sog. Exoten – erfüllt, aber gem. §3c (5) UStG gilt §3c (2) Nr. 2 UStG
· dann Anwendung § 3(6) UStG – Ort, wo Warenbewegung beginnt = steuerbar nach § 1 (1) Nr. 1 UStG
Übungsaufgabe 2
Unternehmer Overath aus Köln verkauft Dachgepäckträger für Wohnmobile und Kleinlieferwagen. Die folgenden Sachverhalte sind bisher umsatz-steuerlich nicht erfaßt worden.

1. Am 12.06.2007 kauft der Privatmann Gustav Zidane aus Paris (Frankreich) bei Overath einen Dachgepäckträger der Marke "Kopf" zum Preis von 999,- €. Der Arbeitnehmer des Overath, Hennes Löhr, befördert den Dachgepäckträger am 18.06.2007 nach Paris. Die französische Lieferschwelle wird überschritten.

2. Während seines Jahresurlaubes lernt Overath im Hunsrück (Deutschland) das italienische Ehepaar Spucktotti aus Rom (Italien) kennen. Aufgrund der abendlichen Gespräche und der vorgelegten Prospekte bestellen die Eheleute Spucktotti einen Dachgepäckträger der Marke "Riegel" für ihr Wohnmobil.
Am 13.08.2007 verpackt Overath den Dachgepäckträger und am 14.08.2007 holt die Firma Airpek GmbH den Dachgepäckträger bei Overath ab und befördert ihn im Auftrag des Spucktotti nach Rom. Den Kaufpreis von 1.200,- € überweist Spucktotti am 25.08.2007. Die italienische Lieferschwelle wird von Overath nicht überschritten.

3. Der niederländische Unternehmer Kluivert aus Venlo (Niederlande) bestellt bei Overath am 10.05.2007 einen Dachgepäckträger der Marke "Elf" für ein Firmenfahrzeug. Overath bringt den Dachgepäckträger am 15.05.2007 in die Niederlande und bekommt den Kaufpreis von 2.000,- € in bar ausgezahlt. Die niederländische Lieferschwelle wird überschritten.

Beurteilen Sie die Steuerbarkeit der einzelnen Sachverhalte für den Unternehmer Overath.

Lösung
zu Textziffer 1.:
· Verkauf Dachgepäckträger

· Lieferung § 3 (1)

· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG

· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson – erfüllt,
· französische Lieferschwelle ist überschritten

· somit Ort, wo Warenbewegung endet = nicht steuerbar

zu Textziffer 2.:
· Verkauf Dachgepäckträger

· Lieferung § 3 (1)

· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· keine warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· dann Anwendung § 3(6) UStG – Ort, wo Warenbewegung beginnt = steuerbar nach § 1 (1) Nr. 1 UStG
zu Textziffern 3.:

· Verkauf Dachgepäckträger
· Lieferung § 3 (1) UStG
· Prüfreihenfolge nach § 3 (5a) UStG

· §3c UStG erfüllt?

· warenbewegte Lieferung durch Lieferer gem. §3c (1) UStG

· von EU nach EU gem. 3c (1) UStG
· § 3c (2) Nr. 1 Privatperson – nicht erfüllt

· § 3c (2) Nr. 2 – sog. Exoten –  nicht erfüllt, da Unternehmer
· dann Anwendung § 3(6) UStG – Ort, wo Warenbewegung beginnt = steuerbar nach § 1 (1) Nr. 1 UStG
